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Stadt Geilenkirchen
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Textliche Festsetzungen
Stand 24.08.2017

Gemäß   §   9   Baugesetzbuch   (BauGB)   sowie   der   Baunutztings¥ergrdn.ung
(BauNVO) und-der Bauordnu--ng NW (Baüo NW), jeweils in der derzeit geltenden
Fassu ng wird festgesetzt:

1.'     A[[gemeinewohngebiete
(§ 9 Abs.  1  Nr.  1  BauGB, § 4 BauNVO)

Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
innerhalb  eines  allgemeinen  Wohngebietes  werden  gemäß  §  1  Abs.  6  Nr.  1

`    BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Höhe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 2 BauGB, § 18 BauNVO)

2.1    Bezugshöhen der Höhenfestsetzungen

Die festgesetzten Trauf-und Firsthöhen beziehen sich auf die Planungshöhen,
die  anhand  der im  Plan  angegebenen  Höhen j.eweils  für die  Mitte der an  der
Straße liegenden Grundstücksseite zu ermitteln sind,
Bei EckgrLJn.dstücken gilt jeweils die Straßensei{e, von der die verkehrliche Er-
schließung des Grundstücks erfolgt.

2.2    Definition der Trauf-und Firsthöhen

Das Maß der Traufhöhe ergibt sich aus der Differenz zwischen  Planungshöhe
und der äußeren Schnittlinie der traufseitigen AUß.enwand mit der Dachhaut.
Das Maß der Firsthöhe ergibt sich aus der Differenz zwischen  Planungshöhe
und dem ob6rsteh Dachabschluss.

3.      Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs.  1  Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)

Hintere Baugrenzen  der überbaubaren  Flächen  dürfen  für Wintergärien, Ter-
rassenüberdachungen oder Garagen um 2,00 m überschritten werden.

4.      Höchstzulässige zahl von wohnungen in wohngebäuden
(§ 9 Abs.  1  Nr. 6 BauGB)

Innerhalb  der  allgemeinen  Wohngebiete  sind  maximal  zwei  Wohnungen  je
Wohngebäude  zulässig.  Eine  Doppelhaushälfte  gilt jeweils  als  ein  Wohnge-
bäude.
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5.       Stellplätze undGaragen
(§ 9 Abs.1  Nr. 4 BauGB, §  12 Abs. 6 BauNVO)

5.1     Zulässigkeitvon Garagen

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen, zwischen den seitlichen
Verlängerungen  der  Baugrenzen  inklusive  der  Überschreitungsmöglichkeiten
unter 3. und innerhalb der festgesetzten Flächen für Garagen zulässig.

5.2    Grenzabstände von stellplätzen und Garagen

Stellplätze  und  Garagen,  die  seitlich  an  öffentliche Verkehrsflächen  grenzen,
müssen von diesen  einen Abstand von  mindestens 0,50 m einhalten.  Die Ab-
standfläche ist entsprechend 8.4 zu bepflanzen.
Vor Garagen  muss  auf den  Grundstücken eine mindestens 5,50  m  lange Zu-
fah ri geschaffen werden .

5.3    Carports (überdachte stellp[ätze)

Festsetzungen  für  Garagen  gelten  ebenso  für  Carporis  (überdachte  Stell-
plätze).

6.      Grünordnerjsche Festsetzungen
(§ 9 Abs.  1  Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)

6.1     Flächen zum  Schutz, zur Pflege  und zur Entwicklung von  Boden,  Natur
und Landschaft

Auf den  Flächen sind  landschaftstypische  heimische  bodenständige  Strauch-
gehölze und Bäume gemäß Pflanzliste 4 zu pflanzen.

6.2    Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und sträuchern

lnnerhalb der Flächen zum Anpflanzen  von  Bäumen und Sträuchern  sind ein-
reihige  Schnitthecken  heimischer Sorten  der Pflanzliste  2  anzulegen.  Bei  der
Pflanzung sind die nachbarrechtlichen Grenzabstände.einzuhalten.

6.3    Anpflanzung von Einzelbäumen

lnnerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind mindestens .10 Laubbäume ei-
ner Ari gemäß Pflanzliste 3 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
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7.       Ausnahmeregelung
(§ 31  Abs.  1  BauGB)

Die festgesetzten  Tr.aufhöhen  dürfen  um  2,00 m  überschritten  werden,  wem
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
-       das Gebäude ist als Einzelhauszu errichten
-     .die seitenwände müssen einen Abstand zu seitlichen Grundstücksgrenzen

von 4,00 m ein`ha[ten
-       die maximale Firsthöhe muss um mindestens o,50 m unterschritten werden

8.       Ört[iche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m, § 86 Bauo NW)

8,1     Dachform

Dächer baulicherAnlagen sind mit einer Dachneigung von mindestens 30° aus-
•zuführen.  Dies gilt nicht für Garagen und  Nebenanlagen.

Pultdächer dürfen an ihrer Hochseite die maximale Traufhöhe gemäß Ausnah-
meregelung nicht überschreiten.
Bei. Gebäuden g.emäß Ausnahmeregelung  unter 7.  sind  Flachdächer oder ge-
neigte Däc.h.er mit einer Neigung bis maximal 25° zulässig. Das Dach darf nicht
als Satteldach ausgeführt werden.

8.-2    Dachaufbauten uhd -einschnitte

Dachaufbauten  und  -einschnitte  sind  auf  maximal  zwöi  Dachflächen  je  Ge-
bäu.de  zulässig,  Sie  dürfön  ein  Drittel  der jeweiligen Trauflänge  und  eine  Ge-
samthöhe von 2,0Ö m nicht überschreiten. Der senkrecht zu messende Abstand
zu Traufe und First muss jeweils mindestens 0,50 m betragen.
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8.3    Vorgärten

Als Vorgarten gilt die  Fläche zwischen straßenseitiger Gebäudeflucht und der
Verkehrsfläche, von der die Grundstückszufahrt eriolgt. Wird der Vorgarien zur
öffentlichen Verkehrsfläche nicht mit Hecken eingefriedet,  so sind mindestens
50 % der Vorgartenfläche zu begrünen und unversiegelt zu lassenT

8.4    Einfriedu'ngen an öffent[ich6n verkehrsflächen

Eventuelle  Einfriedungen  zu  öffentlichen  Ve.rkehrsflächen  sind  ausschließlich
als  Hecken gemäß  Pflanzliste  1  mit einer Höhe von  maximal 0,80 m  über der
Planungshöhe zulässig. Höhere Heckenpflanzungen sind nur zulässig, wenn in
den angrenzenden Gartenflächen Aufenthaltsbereiche vorgesehen sind und die
Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird oder entlang von Garagen, die nach
Nr. 5.2 einen seitlichen Abstand von 0,50 m zur Verkehrsfläche einhaltön müs-
Sen.

Hinweise

1.      Baugrundverhältnisse

ln  Teilen  des  Plangebietes  befinden  sich  Böden,  die humoses  Bodenmaterial
enthalten und mit unterschiedljchen Setzungen reagieren können (vg[. Nr. 7 der
Begründung).

2.      Erdbebenzone

Das  Plangebiet  befindet sich  nach  DIN  4149  in  der Erdbebenzone  3,  Unter-
grundklasse S. Die DIN 4149 : 2005 bzw. Nachfolgeregelwerke (DIN  EN  1998,
Telle 1,1/NA und 5) sind zu  b.eachten.

3.       Kampfmittel

Es  wird  eine   Überprüfung  der  zu   überbauenden   Flächen  auf  Kampfmiftel
empfohlen. Die weitere Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungs-
dienst abzustimmen.  Erfolgen  Erdarbeiten  mit erheblichen  mechanischen  Be-
Iastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine
zusätz[iche S`icherheitsdetektion empfohlen.
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Pflanzlisten

Pflanzliste 1 -Schnitthecken für straßenseitige Einfriedung

Berberis vulgaris (und Varianten)
Chaenomeles Hybr.
Ligustrum vulgare ,Atrovirens' (und Varianten)
Pyracantha coccinea
Rosa spec.
Spiraea vanhouttei
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica ,Purpurea'
Buxus sempervirens

Textliche Festsetzun.gen
Stand 24.08.2017

Berberitze, Sauerdorn
Scheinquitte
Liguster
Feuerdorn
Rosen (als Schnitthecke)
Prachtspiere (Sorten)
Hainbuche
Buche (grünes Laub)
Buche (rotes Laub)
Buxbaum

Pflanzliste 2 -Heckenpflanzen für Flächen zum Anpflanzen

Qualitative pflanzgröße:     Heister bzw.  Heckenpflanzen
Höhe: 80 bis 125 cm,1  x verpflanzt,
Pflanzung: 3 bis 4 Stück Pflanzen / lfdm

Acer campestre
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare ,Atrovirens' (und Varianten)
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica ,Purpurea'

Feld-Ahorn
Weißdorn
Liguster
Hainbuche
Buche (grünes Laub)
Buche (rotes Laub)

Pflanzliste 3 -Straßenbäume

Qualitative pflanzgröße:     Hochstamm, 3 xverpflanzt, STU  18 -20 cm

Acer platanoides ,Cleveland`
Prunus Padus ,Tiefurt'
Carpinus betulus ,Fastigiata`
Fraxinus ornus
Tilia cordata ,Rancho`

Kegelförmiger Spitz-Ahorn
Schmale Traubenkirsche
Säulen-Heinbuche
Blumenesche
Winter[inde ,Rancho[
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